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Sehr geehrter Herr Kroll,
sehr geehrte Damen und Herren,

in lhrer oben genannten Angelegenheit übersende ich im Auftrag der Vorsitzenden des

Petitionsausschusses, Frau Elisabeth Motschmann, die Stellungnahme des Senators fÜr lJmwelt,

Bau, Verkehr und Europa. Damit der Petitionsausschuss den lhrer Eingabe zugrundeliegenden

Sachverhalt umfassend prüfen kann, erhalten Sie Gelegenheit, sich innerhalb eines Monats nach

Erhalt dieses Schreibens zu den Ausführungen des Ressorts zu äußern. Sollte ich innerhalb dieser

Zeit nichts von lhnen hören, gehe ich davon aus, dass Sie dem Vorbringen aus lhrer Petition nichts

hinzufügen wollen.

Für Nachfragen stehe ich jedezeit gern telefonisch zur Verfügung.

lvlit freundlichen Grüßen

1 Jü^-o--..t&f
Barbara Schneider
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Sehr geehrte Frau Motschmann

gemäß S 4 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Behandlung von petitionen durch die Bremi-
sche Bürgerschaft nehme ich zu der oben genannten petition wie folgt Stellung:

Die Planungen zv B 212n erfolgen in zwei getrennten Verfahren, nämtich der 64. Anderung
des Flächennutzungsplanes Bremen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2OOa
(ehemals 100. Anderung des Flächennutzungsplanes Bremen 1983, planaufstellungsbeschluss
26.0'l.2001, Beschluss zur öffentlichen Auslegung 19.07.2007) und einem Raumordnungsver-
fahren in Niedersachsen (Beginn 2007; öffentlicher Erörterungstermin 17.06.2008). Um ein In-
einandergreifen der Verfahren sicherzustellen, wurden zentrale Unterlagen gemeinsam und in
grenzüberschreitender Betrachtung, insbesondere der verschiedenen Trassenvarianten, erstellt.
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Beide Verfahren laufen noch und der Zeitpunkt der Vorlage der abschließenden Verfahrensdo-
kumente mit der Darlegung des Abwägungsergebnisses und der Empfehlung zur Behandlung
der im Verfahren eingegangenen Anregungen in der Bau- und Verkehrsdeputation bzw. der
Bürgerschaft ist noch nicht festgelegt. Dies hat auch damit zu tun, dass in den Verfahren u. a.
noch Gesjchtspunkte wie die neue Trassenvariante, wie sie von den petenten vorgeschlagen
wird, Eingang finden sollen.

So werden die Vorschläge der Petenten dem Grundsatz nach in einer ergänzenden ,,Verkehrs-
wirtschafilichen Untersuchung o/VVU) zur überprüfung der Verkehrssituation in der Region
Delmenhorst zur verkehrlichen Entlastung bebauter Bereiche,,, die als Bestandteil des Gesäm!
forschungsprogramms 2008 des BMVBS, Teil Ve.kehrswirtschaftliche Untersuchungen im Stra-
ßenbau derzeit durchgeführt wird, berücksichtigt. Darauf aufbauend werden die Verfahrensun-
terlagen entsprechend fortgeschrieben.
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Allerdings ist schon jetzt erkennbar, dass nicht alle Fragen, die in-der Petition angesprochen

*äiää"]äut"r,rri"s""i in einem Flächennutzungsplanänderungsverfahren und Raumordnungs-

"erfaträn geffart oder festgelegt w-erden könnän' sondern zum Teil Gegenstand der Ausfüh-

rungsplanu-ng sind und in den nachfolgenden Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfah-

ren zu beregeln sein werden.

,,Eroänzend erlaube ich mir folgenden Hinweis: gauleitpläne - dazu gehören euch Flächennut-

.i"äoräüJ : n"aurr"" n""r, gi ntt. 7 BauGB einer umtassenden Abwägungsentscheidung,

ää'äü"inräs""d ;ä aliger";hat zu treffen hat. zu der gerechten Abwägung im sinne des

Gesetzes und der Rechtsprecnung gehört auch' dass es zu einzelnen. Aspekten einer Planung

iääiinl r"1"" v.tr"stleiungen g-e6en darf' zumindest soweit sie nicht aus der Sache heraus

äöä;;il. 
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o?ei erneolicnä rechtliche Bedenken gesen die Behandluns be-

ä;;i;;;h;t;; it iahmen eines Petitionsverfahrens, in dem voruiegend die Berechtigung

"äi 
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ge;rüft witd. Die Fachverualtung kann dort zur vermeidung rechtlicher Ri-
"ü"iorxti""tt nu|. arj das laufende Bauleitplanverfahren verweisen: alle Einschätzungen in der

ääIir#naä. ;r;VoGieitungen tur die spätere Entscheidung der padamentarischen Gre-

ili"n ro"ortäiO" uno Bilrgersch;ft)' denen nicht vorgegriffen werden darf "

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Reinhard Loske
Senator
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